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 Kurzfassung 
 

1 Allgemeine Angaben zur Statistik Seite 4 
• Grundgesamtheit: Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 
dem AsylbLG. 
• Statistische Einheiten: Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe 
nach dem AsylbLG (Darstellungseinheiten); die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen 
(Erhebungseinheiten). 
• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer, Kreise und kreisfreie Städte, Gemeinden. 
• Berichtszeitraum/-zeitpunkt: Für jedes abgelaufene Quartal eines Kalenderjahres. 
• Periodizität: Quartalsweise. 
• Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 
• Geheimhaltung: Erhobene Einzelangaben werden grundsätzlich geheim gehalten. 
• Qualitätsmanagement: Es existieren zahlreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf Seite 5 
• Inhalte der Statistik: Daten zu den Empfängerinnen und Empfängern von Leistungen für Bildung und 
Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz nach verschiedenen Erhebungsmerkmalen. 
• Nutzerbedarf: Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und 
finanziellen Auswirkungen des AsylbLG bereitgestellt werden. 
• Nutzerkonsultation: Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer finden auf verschiedenen Wegen 
Berücksichtigung. 

3 Methodik Seite 7 
• Konzept der Datengewinnung: Die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe 
nach dem AsylbLG wird als Sekundärstatistik mittels einer Vollerhebung erhoben. 
• Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung: Von den auskunftspflichtigen, für die 
Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen in den Bundesländern werden vorhandene 
Verwaltungsdaten über die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an das jeweilige Statistische Landesamt gesendet. 
• Datenaufbereitung: Die Datenmeldungen der auskunftspflichtigen Stellen werden vom jeweiligen 
Statistischen Landesamt auf Plausibilität geprüft. 
• Beantwortungsaufwand: Zum Zwecke der Erhebung der Statistik findet durch die ausschließliche 
Nutzung von Verwaltungsdaten eine geringfügige zusätzliche Belastung von Auskunftsgebenden statt. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit Seite 8 
• Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit: Die Qualität der in der 
Asylbewerberleistungsstatistik verwendeten Verwaltungsdaten wird durch den spezifischen 
Verwaltungsvollzug und die unterschiedliche Softwarenutzung der Auskunftspflichtigen bestimmt. 
• Stichprobenbedingte Fehler: Aufgrund der Konzeption als Vollerhebung sind stichprobenbedingte 
Fehler ausgeschlossen. 
• Nicht-stichprobenbedingte Fehler: Verzerrungen durch nicht-stichprobenbedingte Fehler sind in der 
Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG weitgehend 
ausgeschlossen. 
• Revisionen: Im Rahmen der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 
dem AsylbLG finden keine Revisionen der Ergebnisse statt. 

5 Aktualität und Pünktlichkeit Seite 9 
• Aktualität: Die Bundesergebnisse der Erhebung werden ca. 3 Monate nach Ablauf des 
Erhebungszeitraumes vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht. 
• Pünktlichkeit: Die geplanten Veröffentlichungstermine werden in der Regel eingehalten. 

6 Vergleichbarkeit Seite 9 
• Räumliche Vergleichbarkeit: Die Erhebungsmethoden und -abläufe der Statistik der Empfänger von 
Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG sind in allen Bundesländern und für das 
gesamte Bundesgebiet einheitlich. Die Ergebnisse sind somit räumlich vergleichbar. 
• Zeitliche Vergleichbarkeit: Für die Statistik ist eine zeitliche Vergleichbarkeit überwiegend gegeben. 

7 Kohärenz Seite 9 
• Statistikübergreifende Kohärenz: Es bestehen keine Überschneidungen. 
• Statistikinterne Kohärenz: Die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach 
dem AsylbLG weist keine Inkonsistenzen auf. 



 

Seite 3 

8 Verbreitung und Kommunikation Seite 10 
• Verbreitungswege: Die Ergebnisse der Statistik werden im Internet und in GENESIS-Online publiziert. 
• Richtlinien der Verbreitung: Die Richtlinien der Verbreitung sind für alle Nutzergruppen einheitlich. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise Seite 10 
Keine. 
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1 Allgemeine Angaben zur Statistik 
1.1 Grundgesamtheit 
Grundgesamtheit der Statistik sind die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
AsylbLG. 

1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten) 
Darstellungseinheiten sind die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
AsylbLG. 

Erhebungseinheiten sind die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen. Zuständig ist die Behörde, in der die 
Entscheidung zur jeweiligen Asylbewerberleistung getroffen wird. 

1.3 Räumliche Abdeckung 
Die Erhebung erstreckt sich auf das gesamte Bundesgebiet (Bundesländer, Kreise und kreisfreie Städte, Gemeinden). 

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt 
Die Erhebung der Statistik wird für jedes abgelaufene Quartal im Kalenderjahr durchgeführt. Dabei sind die gewährten 
Bedarfe nach Art und Höhe für jeden Monat eines Quartals zu erheben. 

1.5 Periodizität 
Die Erhebung der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG wird quartalsweise 
durchgeführt. 

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen 
Rechtsgrundlage ist das AsylbLG in Verbindung mit dem BStatG (Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils 
geltenden Fassung https://www.gesetze-im-internet.de/). 

Erhoben werden die Angaben zu § 12 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e AsylbLG. 

Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 12 Absatz 6 AsylbLG in Verbindung mit 
§ 15 BStatG. Hiernach sind die für die Durchführung des AsylbLG zuständigen Stellen auskunftspflichtig. 

1.7 Geheimhaltung 
1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften 
Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich 
geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es möglich, den 
Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die 
Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert 
sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder 
Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfängerinnen 
und Empfänger von Einzelangaben sind. 

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren 
Die Erhebung der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG beinhaltet den 
Namen und die Anschrift der auskunftspflichtigen Stelle, die Kennnummer der Leistungsberechtigten sowie den Namen 
und die Kontaktdaten der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person. Bei diesen Angaben handelt es sich 
gemäß § 12 Absatz 3 AsylbLG um Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. 

Das Statistische Bundesamt erhält somit ausschließlich vollständig anonymisierte Datensätze, durch die Rückschlüsse 
auf einzelne Personen ausgeschlossen werden. 

Die Kennnummer wird von der Auskunft gebenden Stelle eingetragen und dient dazu, bei eventuellen Rückfragen des 
Statistischen Landesamts den Fall eindeutig identifizieren zu können. Sie enthalten keine Angaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse der/des Leistungsberechtigten und werden gelöscht, sobald die Überprüfung der Erhebungs- und 
Hilfsmerkmale auf Schlüssigkeit und Vollständigkeit abgeschlossen ist, spätestens nach Abschluss der wiederkehrenden 
Bestandserhebung. 

Veröffentlichungen von Ergebnissen der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
AsylbLG unterliegen den in 1.7.1 genannten Geheimhaltungsvorschriften. Zur Sicherstellung der Geheimhaltung wurde bis 
einschließlich 4. Berichtsquartal 2019 die Mindestfallzahlregel mit m=3 angewandt, d. h. es wurden grundsätzlich keine 
Angaben über weniger als drei Empfängerinnen und Empfänger veröffentlicht (primäre Geheimhaltung). Im Anschluss 
wurden weitere Werte geheim gehalten, um eine mögliche Rückrechnung der zunächst primär geheim gehaltenen Werte 
durch Differenzbildung zu verhindern (sekundäre Geheimhaltung). 

Geheim gehaltene Werte wurden mit einem Punkt in Veröffentlichungstabellen gekennzeichnet. 

https://www.gesetze-im-internet.de/
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Ab Berichtsjahr 2020 erfolgt die Veröffentlichung der Ergebnisse der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung 
und Teilhabe nach dem AsylbLG unter Einsatz des Geheimhaltungsverfahrens der 5er-Rundung. Bei der 5er-Rundung 
werden alle absoluten Werte einer Tabelle mit Empfängerzahlen auf den nächsten durch 5 teilbaren Wert auf- oder 
abgerundet. Die maximale Abweichung zu den jeweiligen Originalwerten beträgt dadurch für jeden Wert höchstens 2. 
Zudem werden auch Durchschnittswerte (bspw. durchschnittliche Bedarfe) nicht veröffentlicht, sofern diese nur auf einer 
geringen Fallzahl an Empfängerinnen und Empfängern basieren. 

1.8 Qualitätsmanagement 
1.8.1 Qualitätssicherung 
Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen durchgeführt, die zur Sicherung der Qualität unserer 
Daten beitragen. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert. 

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf 
angepasst, insbesondere die Verwendung einheitlicher Definitionen zur Abgrenzung der in die Statistik eingehenden 
Verwaltungsdaten. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen 
Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind. 

Für eine einheitliche Durchführung der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG 
erfolgt eine regelmäßige Abstimmung des Statistischen Bundesamtes mit den Statistischen Ämtern der Länder und dem 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS), u.a. in jährlich stattfindenden Referentenbesprechungen sowie in 
regelmäßig (mindestens einmal jährlich) stattfindenden Arbeitsgruppen-Sitzungen und Workshops zur Qualitätssicherung. 

1.8.2 Qualitätsbewertung 
Im Rahmen der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG finden umfangreiche 
Plausibilitätsprüfungen und eine durchgehende Qualitätskontrolle durch die Statistischen Ämter des Bundes und der 
Länder statt. Insofern sind die Ergebnisse, zumal die Statistik als Vollerhebung durchgeführt wird, grundsätzlich von hoher 
Aussagekraft und Qualität. 

2 Inhalte und Nutzerbedarf 
2.1 Inhalte der Statistik 
2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik 
Im Rahmen dieser Statistik werden ausschließlich Schülerinnen und Schüler, die eine allgemein- oder berufsbildende 
Schule besuchen sowie Kinder und Jugendliche mit Bedarfen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Absatz 4 AsylbLG in 
Verbindung mit § 34 SGB XII und die nach dem AsylbLG leistungsberechtigt sind, erfasst. 

Leistungsberechtigt sind Ausländerinnen und Ausländer, die sich im Bundesgebiet aufhalten und eine der 
Voraussetzungen nach § 1 AsylbLG erfüllen. 

Nach § 3 Absatz 4 AsylblG in Verbindung mit § 34 Absatz 2 bis 7 SGB XII gelten für die Gewährung von Bedarfen für 
Bildung und Teilhabe folgende Bestimmungen: 

• Bedarfe für Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen werden 
bei Schülerinnen und Schülern (bzw. für Kinder, die eine Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege 
geleistet wird) in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt. 

• Schülerinnen und Schülern werden Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf in der Regel für den 
Monat, in dem der erste Schultag eines Schuljahres liegt, in Höhe von 100 Euro und für den Monat, in dem das zweite 
Schulhalbjahr eines Schuljahres beginnt, in Höhe von 50 Euro anerkannt (Ausnahmen regelt § 34 Absatz 3 SGB XII in 
der ab 01.08.2019 gültigen Fassung). Der Betrag für den persönlichen Schulbedarf nach § 34 Absatz 3 SGB XII wird 
nach den Regelungen des § 34 Absatz 3a SGB XII kalenderjährlich fortgeschrieben. Bedarfe für die Ausstattung mit 
persönlichem Schulbedarf im Jahr 2021 werden somit in Höhe von 103 Euro für das erste Schulhabljahr und in Höhe 
von 52 Euro für das zweite Schulhalbjahr anerkannt. 

Bis einschließlich Juni 2019 wurden Bedarfe für die Ausstattung mit persönlichem Schulbedarf für den Monat, in dem 
der erste Schultag liegt, in Höhe von 70 Euro und für den Monat, in dem das zweite Schulhalbjahr beginnt, in Höhe von 
30 Euro anerkannt. 

• Für Schülerinnen und Schüler, die für den Besuch der nächstgelegenen Schule des gewählten Bildungsgangs auf 
Schülerbeförderung angewiesen sind, werden die dafür erforderlichen tatsächlichen Aufwendungen berücksichtigt, 
soweit sie nicht von Dritten übernommen werden. Als nächstgelegene Schule des gewählten Bildungsgangs gilt auch 
eine Schule, die aufgrund ihres Profils gewählt wurde, soweit aus diesem Profil eine besondere inhaltliche oder 
organisatorische Ausgestaltung des Unterrichts folgt; dies sind insbesondere Schulen mit naturwissenschaftlichem, 
musischem, sportlichem oder sprachlichem Profil sowie bilinguale Schulen, und Schulen mit ganztägiger Ausrichtung. 

• Für Schülerinnen und Schüler wird eine schulische Angebote ergänzende angemessene Lernförderung 
berücksichtigt, soweit diese geeignet und zusätzlich erforderlich ist, um die nach den schulrechtlichen Bestimmungen 
festgelegten wesentlichen Lernziele zu erreichen. Auf eine bestehende Versetzungsgefährdung kommt es dabei nicht 
an. 
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• Bei Teilnahme an einer gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung werden unter den Voraussetzungen des § 34 
Absatz 6 SGB XII die entstehenden Aufwendungen berücksichtigt für Schülerinnen und Schüler und für Kinder, die eine 
Tageseinrichtung besuchen oder für die Kindertagespflege geleistet wird. 

Für Schülerinnen und Schüler gilt dies unter der Voraussetzung, dass die Mittagsverpflegung in schulischer 
Verantwortung angeboten wird oder durch einen Kooperationsvertrag zwischen Schule und Tageseinrichtung 
vereinbart ist. 

• Für Leistungsberechtigte bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres werden pauschal 15 Euro monatlich zur Teilhabe 
am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft berücksichtigt für 

1. Aktivitäten in den Bereichen Sport, Spiel, Kultur und Geselligkeit, 

2. Unterricht in künstlerischen Fächern (zum Beispiel Musikunterricht) und vergleichbare angeleitete Aktivitäten der 
kulturellen Bildung und 

3. Freizeiten. 

Neben der Berücksichtigung von Bedarfen zur Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben können auch weitere 
tatsächliche Aufwendungen berücksichtigt werden, wenn sie im Zusammenhang mit der Teilnahme an in den 
Nummern 1 bis 3 genannten Aktivitäten entstehen und es den Leistungsberechtigten im Einzelfall nicht zugemutet 
werden kann, diese aus dem Regelbedarf zu bestreiten. 

Zu beachten: Anerkannte Mehrbedarfe für Aufwendungen von Schülerinnen und Schülern zur Anschaffung oder Ausleihe 
von Schulbüchern oder gleichstehenden Arbeitsheften aufgrund der jeweiligen schulrechtlichen Bestimmungen oder 
schulischen Vorgaben nach § 30 Absatz 9 SGB XII zählen nicht zu den Bedarfen für Bildung und Teilhabe. 

Erhebungsmerkmale der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz sind gemäß § 12 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e) und Absatz 5 AsylbLG für jede 
Leistungsempfängerin und jeden Leistungsempfänger: 

Geschlecht, Geburtsmonat und -jahr, Wohngemeinde und Gemeindeteil, Staatsangehörigkeit, aufenthaltsrechtlicher 
Status, Höhe der jeweiligen Leistungen je Monat in Euro, unterteilt nach den in § 34 Absatz 2 bis 7 SGB XII genannten 
Bedarfen. 

Die Leistungen für Bedarfe für Bildung und Teilhabe im Berichtsquartal sind für jeden Monat des Quartals separat nach Art 
und Höhe der für den jeweiligen Monat der Leistungsinanspruchnahme als Bedarf anerkannten tatsächlichen 
Aufwendungen zu erfassen. Dies gilt grundsätzlich auch, wenn Gutscheine für einzelne Leistungen ausgegeben werden. 

Bei unregelmäßig oder einmalig anfallenden Bedarfen (Schulausflüge und mehrtägige Klassenfahrten) sind als Bedarf die 
anerkannten tatsächlichen Aufwendungen in dem Monat zu erfassen, in dem die Ausflüge und Fahrten durchgeführt 
werden. Finden Fahrten über eine Monatsgrenze hinweg statt, so sind die Aufwendungen für die Fahrten in dem Monat zu 
erfassen, in dem die Fahrten begonnen werden. 

Wird ein Gutschein für Schulausflüge oder Klassenfahrten ausgestellt und ist die tatsächliche Höhe der Aufwendungen 
bzw. der tatsächliche Zeitraum/-punkt der Leistungsinanspruchnahme bis Ende der Meldefrist für das Quartal, in dem der 
Gutschein ausgegeben wurde, nicht bekannt, ist als Höhe des Bedarfs der Wert des Gutscheins bzw. als Monat derjenige 
der Gutscheinausgabe zu erfassen. 

Bei laufenden Bedarfen (Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung) sind die anerkannten tatsächlichen 
Aufwendungen den einzelnen Monaten der Leistungsinanspruchnahme zuzuordnen (bei Schülermonatsfahrkarten z.B. der 
Preis einer Monatskarte). 

Wird ein Gutschein für laufende Bedarfe ausgestellt und ist die tatsächliche Höhe der Aufwendungen bzw. der tatsächliche 
Zeitraum/-punkt der Leistungsinanspruchnahme nicht bekannt, so ist als Höhe des Bedarfs der – auf die Monate des 
bewilligten Zeitraums bzw. des tatsächlichen Zeitraums der Leistungsinanspruchnahme in geeigneter Weise aufgeteilte – 
Wert des Gutscheins zu erfassen (bei Mittagsverpflegung möglichst mittels der Zahl der vorgesehenen Mahlzeiten pro 
Monat sowie bei Lernförderung durch die Zahl der Monate des Bewilligungszeitraums). 

Gutscheine ohne monetären Wert sind in dem Monat, in dem die entsprechende Leistung abgerechnet wird, mit der 
tatsächlichen Höhe der Aufwendung zu erfassen. 

Durch die Ausgabe von Gutscheinen bei anerkanntem Bedarf kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gutscheine zum 
Teil oder vollständig nicht in Anspruch genommen werden. In diesem Fall wird der anerkannte Bedarf für eine Leistung für 
Bildung und Teilhabe ggf. in der Statistik erfasst, ohne dass die entsprechenden Leistungen des Gutscheins bezogen 
wurden. 

2.1.2 Klassifikationssysteme 
Erfassung der Staatsangehörigkeit 

Zur Erfassung der Staatsangehörigkeiten liegt der Erhebung für alle Berichtsquartale eines Jahres grundsätzlich die Staats- 
und Gebietssystematik des Statistischen Bundesamtes mit Stand 01.01. des Jahres zugrunde. 
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Amtliches Gemeindeverzeichnis GV100 

Zur Identifikation der auskunftspflichtigen Stellen sowie bei der Erfassung des Wohnorts der Leistungsberechtigten wird 
das jeweilige amtliche Gemeindeverzeichnis GV100 in der jeweils aktuell gültigen Quartalsausgabe verwendet 
(beispielsweise für das 1. Berichtsquartal 2021 das GV100 in der Quartalsausgabe zum 31.03.2021). 

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen 
Die Erhebung orientiert sich an den Vorgaben des AsylbLG in Verbindung mit den §§ 34, 34a und 34b des SGB XII. 

In den Statistiken nach dem AsylbLG werden bei der Veröffentlichung von Ergebnissen zum Geschlecht der 
Leistungsberechtigten ab dem Berichtsjahr 2019 Personen mit der Signierung "divers (nach § 22 Absatz 3 PStG)" dem 
männlichen Geschlecht zugeordnet. Für Personen mit der Signierung "ohne Angabe (nach § 22 Absatz 3 PStG)" gilt dies 
bereits seit Berichtsjahr 2017. 

Ab Berichtsjahr 2020 werden Leistungsberechtigte mit der Signierung „divers (nach § 22 Absatz 3 PStG)" und "ohne 
Angabe (nach § 22 Absatz 3 PStG)" per Zufallsprinzip dem männlichen oder dem weiblichen Geschlecht zugeordnet. 

2.2 Nutzerbedarf 
Mit der Erhebung sollen umfassende und zuverlässige Daten über die sozialen und finanziellen Auswirkungen des 
Asylbewerberleistungsgesetzes bereitgestellt werden. Die Angaben werden ferner für die weitere Planung und 
Fortentwicklung des Asylbewerberleistungsgesetzes benötigt. 

Die Statistik wird hauptsächlich von den parlamentarischen Gremien in Bund und Ländern, Bundes- und 
Landesministerien (auf Bundesebene insbesondere das Bundesministerium für Arbeit und Soziales sowie das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge) und den Kommunalverwaltungen genutzt. Daneben zählen auch die Medien, Verbände, 
Wissenschaft und die Öffentlichkeit zu den Nutzergruppen der Statistik. 

2.3 Nutzerkonsultation 
Die Interessen der Nutzerinnen und Nutzer finden auf verschiedenen Wegen Berücksichtigung. Die von Seiten der 
Ministerien gewünschten Veränderungen im bestehenden Erhebungsprogramm werden in Gesetzgebungsverfahren 
umgesetzt. Darüber hinaus sind die Bundesministerien, die Statistischen Ämter der Länder, die kommunalen 
Spitzenverbände sowie die Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft im Statistischen Beirat vertreten, der nach § 4 
BStatG das Statistische Bundesamt in Grundsatzfragen berät. 

3 Methodik 
3.1 Konzept der Datengewinnung 
Die Statistik über die Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG ist eine Vollerhebung und 
eine Sekundärstatistik, bei der bereits vorliegende Verwaltungsdaten statistisch aufbereitet werden. 

Desweiteren handelt es sich um eine dezentrale Statistik. 

Das Statistische Bundesamt entwickelt in Abstimmung mit den Statistischen Ämtern der Länder das Erhebungs- und 
Aufbereitungskonzept und konzipiert die Erhebungsorganisation sowie die Werkzeuge für den Statistikprozess. Die 
Statistischen Ämter der Länder führen die Datengewinnung und -aufbereitung bis auf Landesebene durch. Aus den 
gesamten Länderergebnissen stellt das Statistische Bundesamt die Bundesergebnisse zusammen. 

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung 
Aus den vorliegenden Verwaltungsdaten werden von den zuständigen auskunftspflichtigen Berichtsstellen in den 
Bundesländern Daten über die Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz anhand von für die Statistik konzipierten eSTATISTIK-Werkzeugen erfasst bzw. entsprechend 
einer fest vorgegebenen Datenstruktur aus vorhandenen Datenbanken generiert und anschließend über sichere 
Datenwege an das jeweilige Statistische Landesamt gesendet. 

Die einheitliche Verwendung von eSTATISTIK-Werkzeugen in den auskunftsgebenden Berichtsstellen ist u.a. aus 
Kostengründen (Beschaffung neuer Software-Versionen) und fehlenden Erfahrungen im Umgang mit Software-
komponenten nicht durchgehend sichergestellt. Ebenso müssen Lösungen gefunden werden, wenn in den Behörden keine 
elektronischen Verwaltungsvorgänge üblich sind. Insofern kommt der Zusammenarbeit mit den Auskunftspflichtigen zur 
Datenqualitätsverbesserung bei der Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung eine hohe Bedeutung zu. 

3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung) 
Die eingehenden Einzeldaten werden in den Statistischen Ämtern der Länder in einem gemeinsamen Aufbereitungs- und 
Plausibilisierungsprogramm erfasst. Nach vollständiger Lieferung und Zusammenführung des Datenmaterials für das 
jeweilige Quartal werden diese anhand von umfassenden Plausibilitätsprüfungen durch die Statistischen Ämter der Länder 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit hin überprüft. Treten innerhalb der Plausibilitätsprüfung Unstimmigkeiten und/oder 
Fehler auf, erfolgt eine Rücksprache und Klärung mit den Auskunftspflichtigen. 

Nach Abschluss der Datenaufbereitung erstellen die Statistischen Ämter der Länder aus den plausibilisierten Daten 
Tabellen für die administrativen Gebietseinheiten (Bundesland, Kreise und kreisfreie Städte, Gemeinden). Das Statistische 
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Bundesamt fasst die von den Statistischen Ämtern der Länder gelieferten Daten (Summensätze) zu einem Bundesergebnis 
zusammen. 

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren 
Nicht relevant. 

3.5 Beantwortungsaufwand 
Die Statistik wird als Sekundärstatistik erhoben, bei der bereits den zuständigen Stellen vorliegende Verwaltungsdaten 
statistisch aufbereitet werden. Somit findet zum Zwecke der Erhebung der Statistik der Empfänger von Leistungen für 
Bildung und Teilhabe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz eine geringfügige zusätzliche Belastung von 
Auskunftgebenden statt. 

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit 
4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit 
Die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG wird quartalsweise als 
Vollerhebung mit sekundärstatistischen Daten durchgeführt. Folglich sind stichprobenbedingte Fehler ausgeschlossen. 
Nicht-stichprobenbedingte Fehler sind nicht völlig auszuschließen, werden aber durch die in 3.3 beschriebenen 
Plausibilitätsprüfungen sowie die enge Abstimmung innerhalb der Qualitätssicherung (siehe auch 1.8.1) minimiert. 

Eine bundesweite Vereinheitlichung der Abläufe in den verwaltungsdatenhaltenden Stellen wird - soweit möglich - 
angestrebt. Dies beinhaltet Berichtswege, Transparenz der Meldungen und die einheitliche Softwarenutzung. Dennoch 
stehen die für die Zwecke der Statistik übermittelten Verwaltungsdaten nicht mit einer einheitlich hohen Qualität zur 
Verfügung. Sie bedürfen in einigen Fällen nach dem Dateneingang noch Korrekturen, die durch die Bearbeiterinnen und 
Bearbeiter in den Statistischen Ämtern der Länder in Zusammenarbeit mit den Berichtsstellen erfolgen. 

Zudem werden bei der praktischen Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben des AsylbLG im Verwaltungsvollzug die 
Ermessensspielräume durch die Verwaltungsbehörden unterschiedlich genutzt. Dies muss bei der Plausibilisierung der 
Ergebnisse berücksichtigt werden. 

4.2 Stichprobenbedingte Fehler 
Da es sich bei der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG um eine 
Vollerhebung handelt, können stichprobenbedingte Fehler nicht auftreten. 

4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler 
Systematische Fehler durch Mängel in der Erfassungs-/Auswahlgrundlage: Gemäß § 12 Absatz 6 AsylbLG sind die für die 
Durchführung des AylbLG zuständigen Stellen auskunftspflichtig. Fehler durch Mängel in der Erfassungs- oder 
Auswahlgrundlage können sich nur aus methodischen Schwierigkeiten bei der Verwaltungsdatennutzung ergeben, wurden 
aber für die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG weitgehend minimiert. 

Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale: Durch die Auskunftspflicht der für die 
Durchführung dieses Gesetzes zuständigen Stellen werden Antwortausfälle ganzer Einheiten weitgehend ausgeschlossen. 
Da die Auskunftspflicht auch hinsichtlich der einzelnen Merkmale gesetzlich festgeschrieben ist (§ 12 Absatz 2 Nummer 1 
AsylbLG), sind Verzerrungen durch Antwortausfälle auch bei einzelnen Merkmalen weitgehend ausgeschlossen. Eine hohe 
Datenqualität ist jedoch nicht immer für Merkmale gesichert, die im Rahmen der Antragstellung und Gewährung von 
Leistungen nicht relevant sind. Zudem ist die Übernahme und fortlaufende Pflege der Adressdaten und Kennzeichen zur 
Identifikation der Antragstellerinnen und Antragsteller – z.B. infolge von Gebietsreformen – sehr aufwändig. Gerade bei 
der Aufnahme neuer statistikrelevanter Merkmale durch eine Änderung des AsylbLG können (Anfangs-)Fehler auftreten, 
die sich durch fehlerhafte Eintragungen der antragstellenden Person ergeben. 

Verzerrungen durch Mess- und Aufbereitungsfehler: Mess- und Aufbereitungsfehler werden durch umfassende 
Plausibilitätsprüfungen und enge Abstimmung der zuständigen Ämter und Behörden weitgehend ausgeschlossen. In den 
Bundesländern bestehen für die Gewährung von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 3 Absatz 4 AsylblG in 
Verbindung mit § 34 SGB XII jedoch teilweise unterschiedliche Zuständigkeiten. Unter anderem werden die 
unterschiedlichen Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 Absätze 2 bis 7 SGB XII nicht von einer zentralen Stelle 
bzw. auch nicht zwingend von der für die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem 
AsylbLG auskunftspflichtigen Stelle gewährt. Da zwischen diesen Stellen kein Abgleich bzw. Datenaustausch zu den 
leistungsberechtigten Personen erfolgt, werden Personen, die mehrere Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 34 
Absätze 2 bis 7 SGB XII bei mehr als einer für die jeweilige Leistungsart zuständigen Stelle beantragen, von jeder dieser 
Stellen zur Statistik gemeldet. Mehrfachzählungen sind daher nur insoweit ausgeschlossen, als sie aufgrund der 
Meldungen erkennbar waren. 

4.4 Revisionen 
4.4.1 Revisionsgrundsätze 
Eine Veröffentlichung vorläufiger Ergebnisse findet in der Regel nicht statt. Daher gelten veröffentlichte Daten in der Regel 
als endgültig. 
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4.4.2 Revisionsverfahren 
Nicht relevant (siehe 4.4.1). 

4.4.3 Revisionsanalysen 
Nicht relevant (siehe 4.4.1). 

5 Aktualität und Pünktlichkeit 
5.1 Aktualität 
Die quartalsweise Erhebung der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG 
beginnt nach Ende des Berichtsquartals durch die zuständigen Stellen. Spätestens bis zum Ablauf von 15 Arbeitstagen 
nach Ende des Berichtsquartals sind die Daten an das jeweilige Statistische Landesamt zu übermitteln. Die 
Bundesergebnisse der Erhebung werden in der Regel drei Monate nach Ablauf des Erhebungszeitraumes vom 
Statistischen Bundesamt veröffentlicht. 

5.2 Pünktlichkeit 
Die geplanten Veröffentlichungstermine werden in der Regel eingehalten. 

6 Vergleichbarkeit 
6.1 Räumliche Vergleichbarkeit 
Die Erhebungsmethoden und -abläufe (insbesondere die zugrundeliegenden Konzepte und Definitionen) der Statistik der 
Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG sind in allen Bundesländern und für das gesamte 
Bundesgebiet einheitlich. Die Ergebnisse sind somit räumlich vergleichbar. 

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit 
Die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG wurde erstmals für das 
1. Berichtsquartal 2016 erhoben. Für die Statistik ist seitdem eine zeitliche Vergleichbarkeit gegeben. 

Bis einschließlich zum 4. Berichtsquartal 2017 wurde in ausgewählten Tabellen bzw. Veröffentlichungen über das 
gesamte Berichtsquartal bei der Insgesamtposition der Empfängerinnen und Empfänger eine Aufsummierung der 
Leistungsfälle vorgenommen. Bei Bezug mehrerer Leistungen wurde der Leistungsberechtigte somit mehrfach gezählt. 

Ab dem 1. Berichtsquartal 2018 werden in diesen Tabellen bzw. Veröffentlichungen über das gesamte Berichtsquartal in 
der Insgesamtposition die tatsächlichen Leistungsberechtigten ausgewiesen. Mehrfachzählungen können jedoch nicht 
ausgeschlossen werden, wenn unterschiedliche Leistungen von verschiedenen Behörden erbracht werden. 

7 Kohärenz 
7.1 Statistikübergreifende Kohärenz 
In der Statistik werden ausschließlich Empfängerinnen und Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe erfasst, 
die diese Leistungen nach dem AsylbLG erhalten. 

Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden auch Kindern und Jugendlichen gewährt, die leistungsberechtigt sind nach dem 
3. und 4. Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung), nach dem 
Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, Grundsicherung für Arbeitsuchende) und dem Wohngeldgesetz (WoGG). 
Empfängerinnen und Empfänger dieser Leistungen, denen Bedarfe für Bildung und Teilhabe gewährt werden, werden in 
den jeweiligen Statistiken dieser Leistungen erhoben. Ausgenommen hiervon sind die Empfängerinnen und Empfänger 
von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem WoGG, die statistisch nicht erhoben werden. 

Die Bedarfe für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG zählen zu den Grundleistungen nach § 3 AsylbLG Absatz 4 
AsylbLG. Die Empfängerinnen und Empfänger Empfänger von Grundleistungen nach § 3 AsylbLG werden in der separaten 
Statistik der Empfänger von Asylbewerberleistungen erhoben. Der in der Statistik der Empfänger von Leistungen für 
Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG erhobene Personenkreis wird somit auch in der Statistik der Empfänger von 
Asylbewerberleistungen erfasst. 

Die Ausgaben von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG fließen in die Erfassung der Statistik der 
Ausgaben und Einnahmen der Sozialhilfe mit ein: 

Für Leistungsberechtigte nach § 2 AsylbLG werden Ausgaben für Leistungen der Bedarfe für Bildung und Teilhabe bei den 
Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG – Hilfe zum Lebensunterhalt) erfasst. Die Ausgaben für Leistungen der 
Bedarfe für Bildung und Teilhabe von Leistungsberechtigten nach § 3 AsylbLG werden als Unterkategorie der 
Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) bei den Sachleistungen erfasst. 

7.2 Statistikinterne Kohärenz 
Die Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG weist keine Inkonsistenzen auf 
und ist somit intern kohärent. 
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7.3 Input für andere Statistiken 
Nicht relevant. 

8 Verbreitung und Kommunikation 
8.1 Verbreitungswege 
Pressemitteilungen 

Zu den Ergebnissen der Statistik der Empfänger von Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG werden in der Regel keine 
Pressemitteilungen des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. 

Veröffentlichungen 

Die Ergebnisse der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG werden im Internet 
unter 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Asylbewerberleistungen/Tabellen/liste-but-art-der-
leistungen-geschlecht-q.html 

angeboten. 

Online-Datenbank 

• Daten in GENESIS-online unter 

https://www-genesis.destatis.de/genesis/online 

Zugang zu Mikrodaten 

Entfällt. 

Sonstige Verbreitungswege 

Keine. 

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik 
Nicht vorhanden. 

8.3 Richtlinien der Verbreitung 
Veröffentlichungskalender 

Der Veröffentlichungszeitpunkt der Statistik der Empfänger von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG ist 
nicht im Veröffentlichungskalender festgehalten. Die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse der Statistik der Empfänger 
von Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem AsylbLG erfolgt in der Regel drei Monate nach dem jeweiligen 
Quartalsende und ist allen Nutzergruppen ab der Erstveröffentlichung zugänglich. 

Zugriff auf den Veröffentlichungskalender 

Nicht relevant. 

Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen 

Die Ergebnisse sind nach Veröffentlichung für alle Nutzerinnen und Nutzer frei zugänglich. 

9 Sonstige fachstatistische Hinweise 
Keine. 

https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Asylbewerberleistungen/Tabellen/liste-but-art-der-leistungen-geschlecht-q.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Soziales/Asylbewerberleistungen/Tabellen/liste-but-art-der-leistungen-geschlecht-q.html
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
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